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§ 283 ABGB Entschädigung, Entgelt
und Aufwandersatz

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Dem Kurator gebührt eine angemessene jährliche Entschädigung zuzüglich der allenfalls zu entrichtenden

Umsatzsteuer. Die Entschädigung beträgt fünf Prozent des von der Kuratel erfassten Vermögens. Bei der

Ermittlung des Wertes des Vermögens sind Verbindlichkeiten nicht zu berücksichtigen. Ist der Kurator kürzer als

ein volles Jahr tätig, so vermindert sich der Anspruch auf Entschädigung entsprechend.

2. (2)Das Gericht hat die so berechnete Entschädigung zu mindern, wenn es dies aus besonderen Gründen,

insbesondere wenn die Tätigkeit nach Art oder Umfang mit einem bloß geringen Aufwand an Zeit und Mühe

verbunden ist oder die vertretene Person ein besonders hohes Vermögen hat, für angemessen hält. Das Gericht

kann die Entschädigung auch mit bis zu zehn Prozent des von der Kuratel erfassten Vermögens bemessen, wenn

sich der Kurator um die Erhaltung oder Vermehrung des Vermögens besonders verdient gemacht oder er

ausschließlich aufgrund der Art der ihm übertragenen Angelegenheit nur für eine besonders kurze Zeit tätig war

und deshalb die nach Abs. 1 berechnete Entschädigung unangemessen niedrig ist.

3. (3)Nützt der Kurator für Angelegenheiten, deren Besorgung sonst einem Dritten entgeltlich übertragen werden

müsste, seine besonderen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten, so hat er hiefür einen Anspruch auf

angemessenes Entgelt. Dieser Anspruch besteht für die Kosten einer rechtsfreundlichen Vertretung jedoch nicht,

soweit bei der Person, für die der Kurator bestellt wurde, die Voraussetzungen für die Bewilligung der

Verfahrenshilfe gegeben sind oder diese Kosten nach gesetzlichen Vorschriften vom Gegner ersetzt werden.

4. (4)Die zur zweckentsprechenden Ausübung der Kuratel notwendigen Barauslagen, die tatsächlichen

Aufwendungen und die angemessenen Kosten einer zur Deckung der Haftung nach § 282 Abs. 2 abgeschlossenen

Haftpflichtversicherung sind dem Kurator zu erstatten, soweit sie nach gesetzlichen Vorschriften nicht

unmittelbar von Dritten getragen werden. Ist dem Kurator der einzelne Nachweis nicht zumutbar, so ist ein

angemessener Pauschalbetrag zu erstatten.
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